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Bebauungsplan
"Gewerbegebiet
Mennwangen"
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Bebauungsplan

Zeichnerischer Teil - Vorentwurf

"Mennwangen Süd"
in Deggenhausertal - Mennwangen
Bodenseekreis
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Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs.1 BauGB): __.__.____

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses: __.__.____

Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und
der Behörden sowie sonstiger Träger öffentlicher Belange
(§§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 BauGB): __.__.____

Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit: __.__.____

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB),
frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger
öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB): vom  __.__.____

bis  __.__.____

Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung
der Öffentlichkeit  und der Behörden sowie sonstiger Träger
öffentlicher Belange (§§ 1 Abs. 7): __.__.____

Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden sowie
sonstiger Träger öffentlicher Belange (§§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 2 BauGB): __.__.____

Bekanntmachung der Beteiligung der Öffentlichkeit: __.__.____

Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB), Beteiligung der
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange
(§ 4 Abs. 2 BauGB): vom  __.__.____

bis  __.__.____

Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der
Öffentlichkeit und der Behörden sowie sonstiger Träger öffentlicher
Belange (§§ 1 Abs. 7): __.__.____

Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB): __.__.____

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses (Inkrafttreten): __.__.____

Anzeige § 4 GemO Landratsamt Bodenseekreis __.__.____

.....................................
Stempel / Unterschrift

Ausgefertigt:

Deggenhausertal, den ..................................

Fabian Meschenmoser, Bürgermeister

Lage im Raum

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

(§ 9 BauGB; §§ 16-21 BauNVO)
MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

Art der Nutzung

siehe Nutzungsschablone:

FÜLLSCHEMA DER NUTZUNGSSCHABLONE

BauweiseGrundflächenzahl (GRZ)

BAUWEISE, BAUGRENZEN
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB; §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenzen

Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)

GH max = maximale Gebäudehöhe

GE

(Bauwerke über 50 m Gebäudelänge zulässig)a abweichende Bauweise

§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

VERKEHRSFLÄCHEN
(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

(§ 9 Abs.1 Nr.16 und Abs.6 BauGB)

WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT,

(§ 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)
GRÜNFLÄCHEN

öffentliche Grünfläche

R

DEN HOCHWASSERSCHUTZ UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES

Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses
Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den

hier: Retentionsfläche zur Pufferung von Regenwasser

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN UND MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ,
ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG DER LANDSCHAFT
(§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6 BauGB)

SONSTIGE VERBINDLICHE PLANZEICHEN

§ 30 Biotop nach BNatSchG§

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplanes (§ 9 Abs.7 BauGB)

(§ 9 Abs.1 Nr.21 BauGB)

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 
zu belastende Flächen gemäß Planeintrag

HQ
extrem

HQ
100

13. VERMERKUNG VON INHALTEN NACH DEM WASSERGESETZ
(§ 9 Abs. 6a BauGB)

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME VON NACH ANDEREN GESETZLICHEN 
VORSCHRIFTEN GETROFFENEN FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 6 und Abs. 6 BauGB)

Überflutungsflächen hier: Extremhochwasser (HQextrem)

Festgesetzte Überschwemmungsgebiete hier: HQ100

UNVERBINDLICHE PLANZEICHEN

4640

4641 mit Flurstücksnummern
bestehende Flurstücksgrenzen 

549,00

geplante Grundstücksgrenze

Gebäudebestand

Höhenlinien, Bestand

Bestand Graben

 und standortgerechter Sträucher
- geschlossene Pflanzung freiwachsender heimischer
Pflanzgebot Feldheckenpflanzung auf privater Grünfläche

- empfohlene Arten und Sorten siehe Pflanzenliste

private Grünfläche


